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§ 181. Herabsetzung unter den Mindestnennbetrag

Zweiter Unterabschnitt

Vereinfachte Kapitalherabsetzung

§ 182. Voraussetzungen

§ 183. Auflösung von Rücklagen

§ 184. Verbot von Zahlungen an die Aktionäre

§ 185. Einstellung von Beträgen in die gebundene Kapitalrücklage bei

zu hoch angenommenen Verlusten

§ 186. Beschränkung der Einstellung von Beträgen in die gebundenen

Rücklagen

§ 187. Gewinnausschüttung. Gläubigerschutz

§ 188. Rückwirkung der Kapitalherabsetzung

§ 189. Rückwirkung der Kapitalherabsetzung bei gleichzeitiger

Kapitalerhöhung

§ 190. Gewinn- und Verlustrechnung

§ 191. Veröffentlichung

Dritter Unterabschnitt

Kapitalherabsetzung durch Einziehung von Aktien

§ 192. Voraussetzungen

§ 193. Wirksamwerden der Einziehung

§ 194. Anmeldung der Durchführung

SIEBENTER TEIL

Anfechtbarkeit und Nichtigkeit der Hauptversammlungsbeschlüsse und

der vom Vorstand festgestellten Jahresabschlüsse

ERSTER ABSCHNITT

Anfechtbarkeit

§ 195. Anfechtungsgründe

§ 196. Anfechtungsbefugnis

§ 197. Anfechtungsklage

§ 198. Urteilswirkung

ZWEITER ABSCHNITT

Nichtigkeit

§ 199. Nichtigkeitsgründe

§ 200. Heilung der Nichtigkeit

§ 201. Nichtigkeitsklage

§ 202. Nichtigkeit des vom Vorstand festgestellten Jahresabschlusses
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ACHTER TEIL

Auflösung und Nichtigkeit der Gesellschaft

ERSTER ABSCHNITT

Auflösung

Erster Unterabschnitt

Auflösungsgründe und Anmeldung

§ 203. Auflösungsgründe

§ 204. Anmeldung und Eintragung der Auflösung

Zweiter Unterabschnitt

Abwicklung

§ 205. Notwendigkeit der Abwicklung

§ 206. Abwickler

§ 207. Anmeldung der Abwickler

§ 208. Aufruf der Gläubiger

§ 209. Pflichten der Abwickler

§ 210. Vertretung der aufgelösten Gesellschaft durch die Abwickler

§ 211. EröCnungsbilanz, Jahresabschluss, Lagebericht und Corporate

Governance-Bericht

§ 212. Verteilung des Vermögens

§ 213. Gläubigerschutz

§ 214. Schluß der Abwicklung

§ 215. Fortsetzung einer aufgelösten Gesellschaft

ZWEITER ABSCHNITT

Nichtigkeit der Gesellschaft

§ 216. Klage auf Nichtigerklärung

§ 217. Heilung der Nichtigkeit

§ 218. Wirkung der Eintragung der Nichtigkeit

NEUNTER TEIL

Verschmelzung

Erster Abschnitt

Verschmelzung von Aktiengesellschaften

§ 219. Begriff der Verschmelzung

Erster Unterabschnitt

Verschmelzung durch Aufnahme

§ 220. Vorbereitung der Verschmelzung

§ 220a. Verschmelzungsbericht

§ 220b. Prüfung der Verschmelzung

§ 220c. Prüfung durch den Aufsichtsrat

§ 221. Beschlüsse der Hauptversammlung

§ 221a. Vorbereitung und Durchführung der Hauptversammlung
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§ 222. Notarielle Beurkundung des Verschmelzungsvertrags

§ 223. Erhöhung des Grundkapitals zur Durchführung der

Verschmelzung

§ 224. Unterbleiben der Gewährung von Aktien

§ 225. Anmeldung der Verschmelzung

§ 225a. Eintragung der Verschmelzung

§ 225b. Ausschluß von Anfechtungsklagen

§ 225c. Gerichtliche Überprüfung des Umtauschverhältnisses,

Antragsberechtigte

§ 225d. Verzicht

§ 225e. Verfahren

§ 225f. Gemeinsamer Vertreter

§ 225g. Gremium zur Überprüfung des Umtauschverhältnisses

§ 225h. Streitschlichtung durch das Gremium

§ 225i. Wirksamkeit von Entscheidungen und Vergleichen

§ 225j. Verzinsung barer Zuzahlungen, Ausgabe zusätzlicher Aktien

§ 225k. Bekanntmachungen

§ 225l. Kosten

§ 225m. Bestellung, VerschwiegenheitspLicht und Vergütungsansprüche

der Mitglieder des Gremiums

§ 226. Gläubigerschutz

§ 227. SchadenersatzpLicht der Verwaltungsträger der übertragenden

Gesellschaft

§ 228. Durchführung des Schadenersatzanspruchs

§ 229. Schadenersatzpflicht der Verwaltungsträger der übernehmenden

Gesellschaft

§ 230. Anfechtung des Verschmelzungsbeschlusses der übertragenden

Gesellschaft

§ 231. Vereinfachte Verschmelzung

§ 232. Vereinfachte Verschmelzung bei Aufnahme durch den

Alleingesellschafter oder bei Verzicht aller Aktionäre

Zweiter Unterabschnitt

Verschmelzung durch Neugründung

§ 233.  

Zweiter Abschnitt

Rechtsformübergreifende Verschmelzung

§ 234. Verschmelzung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit

einer Aktiengesellschaft

§ 234a. Verschmelzung einer Aktiengesellschaft mit einer Gesellschaft

mit beschränkter Haftung
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§ 234b. Barabfindung bei rechtsformübergreifender Verschmelzung

ZEHNTER TEIL

Vermögensübertragung. Gewinngemeinschaft

§ 235. Vermögensübertragung auf eine Gebietskörperschaft

§ 236. Vermögensübertragung auf einen Versicherungsverein auf

Gegenseitigkeit

§ 237. Vermögensübertragung in anderer Weise

§ 238. Gewinngemeinschaft

ELFTER TEIL

Umwandlung

Umwandlung einer Aktiengesellschaft in eine Gesellschaft mit

beschränkter Haftung

§ 239. Voraussetzungen

§ 240. Anmeldung des Umwandlungsbeschlusses

§ 241. Wirkung der Eintragung

§ 242. Umtausch der Aktien

§ 243. Gläubigerschutz

§ 244. Barabfindung widersprechender Aktionäre

ZWEITER ABSCHNITT

Umwandlung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung in eine

Aktiengesellschaft

§ 245. Voraussetzungen

§ 246. Durchführung der Umwandlung

§ 247. Gründungsprüfung und Verantwortlichkeit der Gesellschafter

§ 248. Anmeldung des Umwandlungsbeschlusses

§ 249. Inhalt der Veröffentlichung der Eintragung

§ 250. Wirkung der Eintragung

§ 251. Veröffentlichung der Bilanz

§ 252. Umtausch der Geschäftsanteile

§ 253. Barabfindung widersprechender Gesellschafter

ZWÖLFTER TEIL

§ 254. Inländische Zweigniederlassungen ausländischer

Aktiengesellschaften

DREIZEHNTER TEIL

(§ 255. aufgehoben durch BGBl. I Nr. 112/2015)

(§ 256. aufgehoben durch BGBl. Nr. 475/1990)

(§ 257. aufgehoben durch BGBl. Nr. 422/1974)

§ 258. Zwangsstrafen
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VIERZEHNTER TEIL

Sonderbestimmungen für öCentliche Verkehrsunternehmungen,

Unternehmungen des Post- und Fernmeldewesens und gemeinnützige

Bauvereinigungen

§ 259. ÖCentliche Verkehrsunternehmungen, Unternehmungen des

Post- und Fernmeldewesens

§ 260. Gemeinnützige Bauvereinigungen

(§ 261. aufgehoben durch BGBl. Nr. 475/1990)

FÜNFZEHNTER TEIL

Übergangs- und Schlußbestimmungen

ERSTER ABSCHNITT

Inkrafttreten

§ 262.  

(§ 263. und § 264. aufgehoben durch BGBl. I Nr. 98/2001)

(§ 265. aufgehoben durch BGBl. I Nr. 71/2009)

ZWEITER ABSCHNITT

Frühere Berechtigungen

§ 266. Sitz

(§ 267. aufgehoben durch BGBl. I Nr. 71/2009)

§ 268. Höchstzahl der Aufsichtsratsmitglieder

(§ 269. und § 270. aufgehoben durch BGBl. I Nr. 71/2009)

§ 271. Verweisung in anderen bundesgesetzlichen Vorschriften

(§ 272. aufgehoben durch BGBl. I Nr. 71/2009)

VIERTER ABSCHNITT

§ 273. Vollziehung

Anlage

1

I. Formblatt für den Jahresabschluß von Aktiengesellschaften, bei

denen die Erwerbung oder Ausübung einer

eisenbahnrechtlichen Konzession zum Gegenstand des

Unternehmens gehört (§ 259 Abs. 1)

(Anlage 2 aufgehoben durch BGBl. Nr. 68/1991)]

In Kraft seit 01.08.2009 bis 31.12.9999

 2026 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at
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